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Regeste

Invalidenversicherung (IV)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der
beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder
Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen
Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2 des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
[Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

E. 1.2
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32
VGG genannten Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinn von
Art. 5 VwVG. Zulässig sind Beschwerden gegen Verfügungen von Vorinstanzen gemäss
Art. 33 VGG. Die IV-Stelle für Versicherte im Ausland ist eine Vorinstanz im Sinn von
Art. 33 Bst. d VGG. Gemäss Art. 69 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959
über die Invalidenversicherung (IVG, SR 831.20) sind die Verfügungen der IV-Stelle für
Versicherte im Ausland direkt beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar. Das
Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde
zuständig.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Rechtsnachfolger der Versicherten durch den angefochtenen
Entscheid besonders berührt und hat an dessen Aufhebung oder Änderung ein
schutzwürdiges Interesse gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG und Art. 59 des Bundesgesetzes
vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR
830.1). Er ist daher zur Beschwerde legitimiert.

E. 1.4
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2006 sei
ihm erst am 22. November 2006 zugestellt worden. Die am 21. Dezember 2006 beim
spanischen Sozialversicherungsgericht eingegangene Beschwerde wurde somit fristgerecht
eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG und Art. 60 Abs. 1 ATSG). Mit Vollmacht vom 2.
Dezember 2006 bevollmächtigte der Beschwerdeführer die Rechtsanwälte Abelardo
Vázquez Conde und Francisco José Vázquez Bürger. Der die Beschwerde unterzeichnende



Rechtsanwalt Abelardo Vázquez Conde ist somit rechtsgültig bevollmächtigt. Damit sind
auch die Formvorschriften gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG erfüllt, weshalb auf die
Beschwerde einzutreten ist.

E. 2.1
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die
angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder
Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung
des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49 VwVG).

E. 2.2
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von
Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen
gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen,
die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.
Auflage, Bern 1983, S. 212).

E. 3
Aufgrund der Beschwerdebegehren streitig und damit zu prüfen ist im Folgenden, ob die
Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2006 zu Recht den Anspruch
des Beschwerdeführers auf Zusprechung einer ganzen Invalidenrente für seine verstorbene
Ehefrau bis zu deren Ableben verneint hat, bzw. ob dem im Rahmen des
Beschwerdeverfahrens gestellten Antrag der Vorinstanz auf Zusprechung einer ganzen
Rente ab 1. Mai 2005 oder aber dem Antrag des Beschwerdeführers auf Zusprechung einer
ganzen Rente ab 11. August 2004 stattzugeben ist.

E. 4
Vorab ist zu prüfen, welche Rechtsnormen im vorliegenden Verfahren zur Anwendung
gelangen.

E. 4.1
Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher
Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der
Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2).

E. 4.2
In materiellrechtlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die
bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V
329 E. 2.3).

E. 4.2.1
Die Versicherte war Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, so
dass vorliegend das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, nachfolgend
FZA, SR 0.142.112.681) anwendbar ist (Art. 80a IVG in der Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 7
des Bundesratsbeschlusses vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und Umsetzung
des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen



EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006, AS 2006
979 994). Das Freizügigkeitsabkommen setzt die verschiedenen bis dahin geltenden
bilateralen Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den einzelnen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union insoweit aus, als darin derselbe Sachbereich
geregelt wird (Art. 20 FZA). Gemäss Art. 8 Bst. a FZA werden die Systeme der sozialen
Sicherheit koordiniert, um insbesondere die Gleichbehandlung aller Mitglieder der
Vertragsstaaten zu gewährleisten.

E. 4.2.2
Am 1. Januar 2003 sind das ATSG sowie die entsprechende Verordnung vom 11.
September 2002 (ATSV, SR 830.11) in Kraft getreten. Da im vorliegenden Fall der
Rentenanspruch frühestens am 22. Mai 2004 (Zeitpunkt der Arbeitsaufgabe) beginnen
konnte, sind hier die Bestimmungen des ATSG und der ATSV in Verbindung mit dem IVG
anwendbar. Bezüglich der vorliegend auf Grund von Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 IVG zu berücksichtigenden ATSG-Normen zur Arbeitsunfähigkeit (Art. 6),
Erwerbsunfähigkeit (Art. 7), Invalidität (Art. 8) und zur Bestimmung des Invaliditätsgrades
(Art. 16) sowie zur Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen (Art.17) hat
das Schweizerische Bundesgericht (vormals Eidgenössisches Versicherungsgericht)
erkannt, dass es sich bei den in Art. 3-13 ATSG enthaltenen Legaldefinitionen in aller
Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den
entsprechenden Begriffen vor Inkrafttreten des ATSG handelt und sich inhaltlich damit
keine Änderung ergibt, weshalb die hierzu entwickelte Rechtsprechung übernommen und
weitergeführt werden kann (BGE 130 V 343 E. 3.1, 3.2 und 3.3).

E. 4.2.3
Am 1. Januar 2004 sind die Änderungen des IVG und des ATSG vom 21. März 2003 sowie
der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 21. Mai 2003 (IVV, SR 831.201) in
Kraft getreten (4. IV-Revision, AS 2003 3837 bzw. AS 2003 3859). Da im vorliegenden
Verfahren ein Anspruch strittig ist, der nach diesem Zeitpunkt entstanden ist, ist die seit
dem 1. Januar 2004 gültige Fassung des IVG, vorbehältlich der Übergangsbestimmungen
zur Änderung vom 21. März 2003 (AS 2003 3850), anwendbar. Die Änderungen des IVG
und des ATSG vom 6. Oktober 2006 sowie der IVV und der ATSV vom 28. September
2007 (5. IV-Revision, AS 2007 5129 bzw. AS 2007 5155, in Kraft seit 1. Januar 2008) sind
im vorliegenden Verfahren nicht anwendbar, da der angefochtene Entscheid vor
Inkrafttreten der entsprechenden Bestimmungen ergangen ist.

E. 5.1
Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung hat, wer invalid im
Sinne des Gesetzes (ATSG/IVG) ist und beim Eintritt der Invalidität während mindestens
eines vollen Jahres Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(AHV/IV) geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG in der bis am 31. Dezember 2007 gültig
gewesenen Fassung). Diese Bedingungen müssen kumulativ gegeben sein; fehlt eine, so
entsteht kein Rentenanspruch, selbst wenn die andere erfüllt ist. Die Versicherte hat
unbestrittenermassen während mehr als einem Jahr Beiträge an die schweizerische Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung geleistet, so dass die Voraussetzung der
Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente gemäss Art. 36



Abs. 1 IVG (in der bis am 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) erfüllt ist.

E. 5.2
Meldet sich eine versicherte Person mehr als zwölf Monate nach Entstehen des Anspruchs
an, so werden die Leistungen lediglich für die zwölf der Anmeldung vorangehenden
Monate ausgerichtet (Art. 48 Abs. 2 IVG, in Kraft bis 31. Dezember 2007). Für
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist die Anmeldung beim
Versicherungsträger des Wohnlandes massgebend (Art. 86 Abs. 1 der Verordnung [EWG]
Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen
Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, Stand am 9. März 2004 [SR
0.831.109.268.1]). Vorliegend wurde das Gesuch am 11. August 2004 beim spanischen
Versicherungsträger eingereicht. Da die Versicherte nach ihren eigenen Angaben (vgl. act.
16 S. 2) bis zum 24. Juni 2004 gearbeitet hat, ist die Anmeldung jedenfalls rechtzeitig
erfolgt. In Bezug auf die Entstehung des Anspruchs sind die Verhältnisse zwischen dem 11.
August 2003 (1 Jahr vor der Anmeldung) und dem 24. Oktober 2006 (Datum des
Einspracheentscheids) zu überprüfen, denn nach der Rechtsprechung des Schweizerischen
Bundesgerichts ist der rechtserhebliche Sachverhalt im Beschwerdeverfahren vor dem
Sozialversicherungsgericht nach den tatsächlichen Verhältnissen zur Zeit des Erlasses der
angefochtenen Verfügung zu beurteilen (BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen, vgl. auch
Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Auflage, Bern 2003, S. 489
Rz. 20).

E. 5.3
Ein Anspruch auf eine ganze Rente besteht gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG (in der Fassung vom
21. März 2003, in Kraft vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2007) bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 70%, auf eine Dreiviertelsrente bei einem Invaliditätsgrad
von mindestens 60%, auf eine halbe Rente bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50%
und auf eine Viertelsrente bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40%.

E. 6
Der Beschwerdeführer beantragt die Zusprechung einer ganzen Invalidenrente mit Wirkung
ab 11. August 2004. Zur Begründung macht er geltend, die Vorinstanz hätte nicht auf den
vom spanischen Versicherungsträger im Formular E 213 bescheinigten Gesundheitszustand
der Versicherten abstellen dürfen, da das Formular E 213 lückenhaft und oberflächlich sei.
Die IV-Stellenärztin Dr. med. A._______ habe den Beginn der Arbeitsunfähigkeit zu
Unrecht auf den 29. Oktober 2004 festgesetzt. Es sei aktenkundig, dass die Versicherte
bereits lange vor dem 29. Oktober 2004 arbeitsunfähig gewesen sei. Sinngemäss macht der
Beschwerdeführer geltend, für den Beginn des Rentenanspruchs sei nicht Art. 29 Abs. 1
Bst. b IVG, sondern Art. 29 Abs. 1 Bst. a IVG (jeweils in der bis zum 31. Dezember 2007
gültig gewesenen Fassung) massgeblich.

E. 6.1
Zu prüfen ist zunächst, ob es sich bei den Erkrankungen der Versicherten, insbesondere bei
dem am 3. Mai 2005 diagnostizierten Hirntumor, um eine bleibende Erwerbsunfähigkeit im
Sinn von Art. 29 Abs. 1 Bst. a IVG (in der bis zum 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) oder aber um ein labiles Krankheitsgeschehen handelt, welches gemäss Art. 29
Abs. 1 Bst. b IVG (in der vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) den Rentenanspruch erst nach Ablauf eines Jahres nach Eintritt der



Arbeitsunfähigkeit auslöst.

E. 6.1.1
Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen
Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende
ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG in der bis zum 31. Dezember 2007 gültig
gewesenen Fassung). Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der
körperlichen und geistigen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im
bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Art. 6 ATSG). Der
Begriff der bleibenden Erwerbsunfähigkeit wird in Art. 29 IVV (in Kraft bis 31. Dezember
2007) konkretisiert. Demnach liegt bleibende Erwerbsunfähigkeit vor, wenn aller
Wahrscheinlichkeit nach feststeht, dass sich der Gesundheitszustand der Versicherten
künftig weder verbessern noch verschlechtern wird. Nach der Rechtsprechung ist das
Kriterium der Stabilität auch dann nicht erfüllt, wenn voraussichtlich nur noch mit einer
Verschlechterung des Gesundheitszustands zu rechnen ist (BGE 111 V 21 E. 3b und E. 3c).
Dies gilt insbesondere auch für Krebsleiden (a.a.O.; vgl. auch ZAK 1985 S. 473 ff.). Da im
vorliegenden Fall der Hirntumor die Ursache für die Beschwerden der Versicherten und die
daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit darstellt, muss im Hinblick auf den labilen
Charakter von Tumorerkrankungen von einer langdauernden Krankheit im Sinn von Art. 29
Abs. 1 Bst. b IVG (in der vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) ausgegangen werden. Die Vorinstanz hat somit zu Recht das Erfordernis der
einjährigen Wartezeit für das Entstehen des Rentenanspruchs bejaht.

E. 6.2
In Bezug auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit ergeben sich aus den Akten
unterschiedliche Aussagen. Die IV-Stellenärztin Dr. A._______ hatte in ihren
Stellungnahmen vom 10. August 2005 (act. 36) und vom 22. September 2005 (act. 42) den
Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf den 29. Oktober 2004 festgesetzt mit der Begründung,
die Versicherte habe an diesem Tag ihren Psychiater konsultiert. Diese Begründung
erscheint nicht stichhaltig, und die Vorinstanz hat in ihrer Beschwerdevernehmlassung vom
21. Mai 2007 auch nicht an diesem Datum festgehalten, was den Beginn der
Arbeitsunfähigkeit betrifft. Im Formular E 213 des INSS vom 15. November 2004,
ausgefüllt von Dr. I._______, wird die Versicherte als arbeitsunfähig seit dem 25. Juni 2004
eingestuft (act. 26 S. 2). Dieses Datum wurde auch von der Versicherten selbst als Beginn
des ersten Arbeitsunterbruchs angegeben (vgl. act. 16 S. 2) und von der Vorinstanz im
Zusammenhang mit der Arbeitsaufgabe erwähnt (vgl. act. 36 S. 1). Es steht jedoch im
Widerspruch zu den Angaben des Ehemannes und des Arbeitgebers der Versicherten,
welche als Zeitpunkt der Arbeitsaufgabe das Datum des 22. Mai 2004 nannten (vgl. act. 38
S. 1 bzw. act. 39 S. 1). Mit Verfügung vom 21. Februar 2008 wurde der Beschwerdeführer
daher aufgefordert nachzuweisen, in welchem Zeitraum die Versicherte voll oder teilweise
arbeitsunfähig gewesen war. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG sind die Parteien in
einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten, zur Mitwirkung an der Feststellung
des Sachverhalts verpflichtet. Indem der Beschwerdeführer die Aufforderung nicht
beantwortet hat, ist er seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen und hat den
Nachweis der von ihm geltend gemachten durchgehenden Arbeitsunfähigkeit der
Versicherten ab dem 22. Mai 2004 nicht erbracht. Nach der Rechtsprechung schliesst zwar
der Untersuchungsgrundsatz die Beweislast im Sinne einer Beweisführungslast



begriffsnotwendig aus. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien eine
Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener
Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte
(Urteil des Bundesgerichts 9C_267/2007 vom 4. September 2007 E. 1.1). Die
Voraussetzung der Beweislosigkeit ist vorliegend insofern gegeben, als die Angaben des
Beschwerdeführers von jenen der Versicherten abweichen und der Beschwerdeführer seine
Angaben, trotz einschlägiger Aufforderung durch die Instruktionsrichterin, nicht
nachgewiesen noch auf die Aufforderung in anderer Weise reagiert hat. Das
Bundesverwaltungsgericht hat seinen Entscheid nach dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit zu fällen (vgl. Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3. Auflage, Bern 2003, S. 451 f. Rz. 43). Es sieht sich nicht
veranlasst, die detaillierten Angaben der Versicherten betreffend ihre Arbeitsunterbrüche in
Zweifel zu ziehen. Nach ihren eigenen Angaben hat die Versicherte am 22. Dezember 2004
ihre Arbeitstätigkeit wieder aufgenommen, bevor sie sie am 3. Mai 2005 erneut niederlegte.
Gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b IVG (in der bis am 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) entsteht der Rentenanspruch frühestens in dem Zeitpunkt, in dem die Versicherte
während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens zu 40
Prozent arbeitsunfähig gewesen war. Ein wesentlicher Unterbruch der Arbeitsunfähigkeit
im Sinne von Art. 29 Abs. 1 IVG (in der bis am 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) liegt gemäss Art. 29ter IVV (in der bis am 31. Dezember 2007 gültig gewesenen
Fassung) vor, wenn die Versicherte an mindestens 30 aufeinander folgenden Tagen voll
arbeitsfähig war. Aufgrund des Gesagten ist vorliegend davon auszugehen, dass die
Wartezeit am 25. Juni 2004 zu laufen begonnen hat und durch die Wiederaufnahme der
Arbeit durch die Versicherte am 22. Dezember 2004 unterbrochen worden ist. Am 3. Mai
2005 hat eine neue Wartezeit zu laufen begonnen, welche am 2. Mai 2006 abgelaufen wäre.
Da die Versicherte jedoch am 15. Juni 2005 verstorben ist, ist kein Rentenanspruch
entstanden.

E. 6.3
Aufgrund des Gesagten wird festgehalten, dass dem Antrag der Vorinstanz auf
Zusprechung einer ganzen Invalidenrente vom 1. Mai 2005 bis 30. Juni 2005 nicht
stattzugeben ist. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Zusprechung einer ganzen
Invalidenrente ab dem Zeitpunkt der Antragstellung muss in Ermangelung des Nachweises,
dass eine bleibende Erwerbsunfähigkeit gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. a IVG (in der bis zum
31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) bestanden hat, abgewiesen werden. Die
Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

E. 7.1
Das Verfahren ist kostenlos (Übergangsbestimmung zur Änderung des IVG vom 16.
Dezember 2005 [AS 2006 2004], Bst. b in Verbindung mit Art. 69 Abs. 1bis IVG bzw. in
Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVG).

E. 7.2
Bei diesem Verfahrensausgang steht dem unterliegenden Beschwerdeführer keine
Parteientschädigung zu (Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] e
contrario).
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